
 
 

GEBÜHRENORDNUNG DES BERATERREGISTERS 
FÜR KUNDENBERATER DER ARIF 

Wirkung zum 01.01.2022 

NSEILLERS TENU PAR L’ARIF  
Erstmalige Eintragungsgebühr (on line)  
(gültig für 2 Jahre)  
 
Reduzierter Tarif (pro Berater) für 
Masseneinschreibung . 

CHF 640.-  
 
 
 
 
 

Mutationen :  
 
Mutation einer bestehenden Eintragung 
betreffend wesentliche Angaben im öffentlichen 
Register im Sinne von Art. 41 Abs 1 FIDLELV 
 

 
 
 
Keine Gebühr 
(ausser Wechsel des Anbieters) 

 
Zuastzgebühr für aussergewöhlichen 
Arbeitsaufwand oder besondere Schwierigkeiten 
(gemäss Art. 42 Abs. 3 FIDLEV) 
 
Übrige Verfügungen oder Dienstleistungen 
 
Stundensatz nach Funktion 

 
Nach Zeitaufwand 
 
 
 
Nach Zeitaufwand 
 
CHF 100 - 500 

 

Dringliche Verfügungen und Dienstleitungen 
(gemäss Art. 42 Abs 6 FIDLEV)  

+ 50% auf die ordentliche Gebühr 

Zusatzgebühr für jeden zusätzlichen Dienstleister  CHF 250.- pro Dienstleister 

Dienstleisterwechsel CHF 300.- pro Dienstleister 

 

Zweijährliche Erneuerung der Eintragung  CHF 500.-  
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